
Gesetz
zur Abschaffung der Eigenheimzulage

Vom 22. Dezember 2005

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Eigenheimzulagengesetzes

Dem§ 19des Eigenheimzulagengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. März 1997 (BGBl. I S. 734), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) geändert worden ist, wird folgender Absatz 9
angefügt:

„(9) Dieses Gesetz ist letztmals anzuwenden, wenn der Anspruchsberechtigte
im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 2006 mit der Herstellung des Objekts
begonnen oder im Fall der Anschaffung die Wohnung auf Grund eines vor diesem
Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleich-
stehenden Rechtsakts angeschafft hat oder vor diesem Zeitpunkt einer Genos-
senschaft beigetreten ist.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt
zu verkünden.

Berlin, den 22. Dezember 2005
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